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Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung
Konz

Am Markt, 54329 Konz

Verbandsgemeindewerke 54329 Konz, 27.04.2022

Status: öffentlich Az.: RZ/SL Nr.:
Werke/1576/2022

Beratungsfolge:

09.05.2022 Werksausschuss der Verbandsgemeinde Konz
19.05.2022 Verbandsgemeinderat Konz

3. Organisationsangelegenheiten

3.1 Verlängerung Betrauungsakt Saar-Mosel-Bad

Sachverhalt:

Mit Gründung des Betriebszweiges Schwimmbad bei den Verbandsgemeindewerken Konz wurde
gleichzeitig festgelegt, dass die Verluste dieser dauerdefizitären Einrichtung von der
Verbandsgemeinde als Träger ausgeglichen werden.

Die Übernahme eines Verlustausgleichs durch einen Träger kann eine staatliche Beihilfe im Sinne
des Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
darstellen.

Damit die jährliche Zahlung nicht in diese Systematik hineinfällt und ggf. genehmigt werden muss,
wurde seinerzeit ein sogenannter Betrauungsakt erlassen.
Hierin wird bescheinigt, dass die VGW Konz mit einer Dienstleistung von allgemein
wirtschaftlichem Interesse (DAWI) beauftragt werden. Die Dienstleistung besteht darin für ein
ausreichendes Angebot für die Bevölkerung an Bäderbetrieben, beispielsweise für Schul- und
Vereinsschwimmen zu sorgen.

Der jährliche Verlustausgleich stellt in diesem Kontext dann keine staatliche Beihilfe dar.

Dieser Betrauungsakt gilt für einen Zeitraum von 10 Jahren (vom 01.01.2014 – 31.12.2023).
Über eine Verlängerung muss die Verbandsgemeinde frühzeitig befinden.
Der Beschluss über die Verlängerung soll daher bis spätestens 31.12.2022 gefasst worden sein.

Der Betrauungsakt kann mit gleichem Inhalt, wie ursprünglich nochmals für 10 Jahre beschlossen
werden.
Der Betrauungsakt mit den neuen Laufzeiten liegt als Anlage bei.
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Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat Konz den bestehenden Betrauungsakt
für das Saar-Mosel-Bad um weitere 10 Jahre zu verlängern.

Anlagen:

Betrauungsakt

Comment [GW 1]: nk


